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Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
des Schulverbandes Mauth-Philippsreut 

für das Haushaltsjahr 2011 
 

Auf Grund der Art. des Bayerischen Schulfinan-
zierungsgesetzes -BaySchFG-, Art. 35 KommZG 
sowie der Art. 63 ff der Gemeindeordnung er-
lässt der Schulverband folgende Haushaltssat-
zung:  
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 
wird hiermit festgesetzt; er schließt  
 
im VERWALTUNGSHAUSHALT in den Ein-
nahmen und Ausgaben mit 188.000 € 
und 
im VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnah-
men und Ausgaben mit 15.000 € ab. 
 

§ 2 
 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investi-
tionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgese-
hen. 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögens-
haushalt werden nicht festgesetzt.  
 

§ 4 
Schulverbandsumlage: 

 
1. Der durch sonstige Einnahmen und Ausgaben 
nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finan- 
 

 
zierung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt 
wird für das Haushaltsjahr 2011 auf 102.500 € 
festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschü-
ler auf die Mitglieder des Schulverbandes umge-
legt (Verwaltungsumlage). 
 
2. Für die Berechnung der Schulverbandsumla-
ge wird die maßgebende Schülerzahl nach dem 
Stand vom 01. Oktober 2010 auf 89 Verbands-
schüler festgesetzt. 
 
3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbands-
schüler auf 1.151,69 € festgesetzt. 
 
4. Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben.  
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur recht-
zeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 40.000 € festgesetzt. 

 
§ 6 

 
Weitere Festsetzungen werden nicht erhoben. 
 

§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 
2011 in Kraft. 
 
 
Mauth, 17.05.2011 
 
 
Gibis 
Erster Vorsitzender  
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Vollzug der Wassergesetze; 
Bekanntmachung 

gemäß § 3 a des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

 
Der Landkreis Freyung-Grafenau beabsichtigt, 
die Brücke der Kreisstraße FRG 2 über den Os-
terbach in Röhrnbach (Fl.Nr. 142 der Gemar-
kung Röhrnbach) zu erneuern. Im Zuge dieser 
Baumaßnahme ist eine Gewässeranpassung im 
Bereich der Brücke erforderlich. 
 
Bei der Gerinneanpassung im Brückenbereich 
handelt es sich um sonstige Ausbaumaßnahmen 
im Sinne der Nr. 13.18.1 der Anlage 1 Liste 
„UVP-pflichtiger Vorhaben“ für die eine allge-
meine Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3c Satz 
1 UVPG in Frage kommt. 
 
Die Vorprüfung des Einzelfalles gemäß § 3c 
UVPG durch das Landratsamt Freyung-Grafe-
nau hat ergeben, dass eine Umweltverträglich-
keitsprüfung für das o.g. Vorhaben nicht erfor-
derlich ist, da von dem Vorhaben keine erhebli-
chen nachteiligen Umweltauswirkungen zu er-
warten sind. Die Feststellung ist nicht selbstän-
dig anfechtbar. 
 
Die zur Prüfung zugrunde gelegten Unterlagen 
und die Begründung der Feststellung können 
auf Antrag nach den Bestimmungen des Um-
weltinformationsgesetzes beim Landratsamt 
Freyung-Grafenau, Sachgebiet 33, Dienstgebäu-
de Königsfeld, Grafenauer Str. 44, 94078 Frey-
ung, eingesehen werden. 
 
 
Freyung, 28. Juli 2011 
Landkreis Freyung-Grafenau 
 
Ludwig Lankl 
Landrat 
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